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Dienstvereinbarung 

über die Einrichtung und Anwendung eines digitalen Schließsystems 

in der Fassung vom 22.11.2017 
 

zwischen der Universität Passau, vertreten durch den Präsidenten und die Kanzlerin, 
 

und 
 

dem Personalrat der Universität Passau, vertreten durch den Vorsitzenden 
 

§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) Die Dienstvereinbarung regelt die Einführung und Anwendung eines digitalen Schließ 

systems (auch Zutrittskontrollsystem genannt).  

(2) Die Dienstvereinbarung gilt für alle Einrichtungen der Universität und alle Beschäftigten  

im Sinne von Art. 4 BayPVG. Über die Installation von Schließanlagen in weiteren Ge-

bäuden informiert die Universität den Personalrat jeweils schriftlich vor dem Einbau. 
 

§ 2 Zweckbestimmung  

(1) Die Universität setzt das digitale Schließsystem ausschließlich zur Erhöhung der Sicher-

heit für Personen, Anlagen und Gegenstände in den Gebäuden sowie zur effizienteren 

und wirtschaftlicheren Verwaltung der Zutrittsberechtigungen ein.  

(2) Das Sammeln von personenbezogenen Daten, z.B. zur Bildung von Bewegungs- oder Anwe-

senheitsprofilen, mit Hilfe des elektronischen Schließsystems ist unzulässig. Eine Leistungs- 

und Verhaltenskontrolle der Beschäftigten findet nicht statt. 
 

§ 3 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten 

(1) Das ZIM führt Zutrittsberechtigungen in einer Datenbank der Software des Herstellers auf 

der Basis von Daten aus dem Identitätsmanagementsystem bzw. durch manuelle Daten-

pflege. Alle Systemadministratoren erfasst das ZIM in einer Liste. Örtliche Verwalter von 

Zutrittsberechtigungen haben lediglich Zugriff auf die Zutrittsberechtigungen in ihrem Be-

reich. Örtliche Verwalter von Zutrittsberechtigungen werden in der jeweiligen Einrichtung 

in einer Liste erfasst. Die Universität verpflichtet diese Personen durch Unterschrift in den 

oben genannten Listen, die Dienstvereinbarung einzuhalten. 

(2) Auswertungen nimmt die Universität - außer zu den in Absatz 3 genannten Zwecken - nur 

bei sicherheitsrelevanten Ereignissen (z. B. Aufenthalt unbekannter Personen in einem 

Gebäude) und bei Ereignissen von strafrechtlicher Relevanz vor. Nur die Administratoren 

des Schließsystems dürfen Auswertungen durchführen, informieren davon unverzüglich 

den Personalrat und die Datenschutzbeauftragte bzw. den Datenschutzbeauftragten und 

beteiligen sie bzw. ihn an der Auswertung.  Über die Auswertung fertigen die Administra-

toren des Schließsystems ein Protokoll, aus dem sich der Anlass der Auswertung, die 

auswertenden Personen, der Zeitraum und der Schließbereich ergeben müssen. Das 

Protokoll ist zusammen mit den anderen Unterlagen zum Schließsystem (Datenschutz-

rechtliche Freigabe, Liste der Administratoren) am ZIM aufzubewahren. Lediglich das 

Auswertungsergebnis darf an die Ermittlungsbehörden weitergegeben werden. Alle Daten 

und Ausdrucke, die einer Klärung nicht dienlich sind, werden unverzüglich gelöscht. 

(3) Die Administratoren des Schließsystems im ZIM bzw. beauftragte Fachfirmen dürfen Zu-

trittsberechtigungen und Zutrittsprotokolle ohne Beteiligung des Personalrats und der 

bzw. des Datenschutzbeauftragten lesen, wenn dies ausschließlich zu technischen Zwe-

cken notwendig ist, z. B. bei Wartungsarbeiten, Fehlersuche, Sicherheits-oder Funktions-

tests. 
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(4) Art der gespeicherten Daten und Löschungsfristen sind Teil der Verfahrensbeschreibung 

(Anlage 1). 

(5) Eine Verknüpfung des Schließsystems ist nur mit dem Identitätsmanagementsystem der 

Universität (als Quellsystem) zulässig. 
 

§ 4 Rechte des Personalrats 

Der Personalrat kann Einsicht in alle mit dem Betrieb des Schließsystems zusammenhän-

genden Unterlagen, Protokolle und sonstigen Aufzeichnungen verlangen, um die Einhaltung 

der Dienstvereinbarung zu überprüfen. 
 

§ 5 Inkrafttreten und Geltungsdauer 

(1) Die Dienstvereinbarung tritt mit Unterzeichnung sofort in Kraft. 

(2) Für die Kündigung der Dienstvereinbarung gilt Art. 73 Abs. 4 BayPVG. Die Vertragspar-

teien müssen unverzüglich Verhandlungen über eine neue Dienstvereinbarung aufneh-

men. Bis zum Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung gilt die bisherige fort. 

(3) Die Möglichkeit der Vertragsparteien, die Dienstvereinbarung jederzeit in beiderseitigem 

Einvernehmen zu verändern, bleibt unberührt. Änderungen der Anlagen stimmen die Ver-

tragsparteien außerhalb der förmlichen Änderung der Dienstvereinbarung schriftlich mit-

einander ab. 
 



Anlage zur Dienstvereinbarung
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